Verwendungsnachweis
über Zuwendungen aus Mitteln der Stiftung Wohnliche Stadt

Geförderte Maßnahme

     

Förderprojekt Nr.      /     
 FORMULARDROPDOWN 

Gesamtkosten der Maßnahme in EURO      
1. Bewilligungsbescheid der Stiftung Wohnliche Stadt

vom
über EURO

     
     

     
     

     
     


EURO

bewilligter Gesamtbetrag
     

abgerufene Fördermittel insgesamt
     

ausgegebene Fördermittel insgesamt
     

Haushaltsstellen

- Einnahmen
     
- Ausgaben
     
     
     

EURO

Aus der Bewilligung nicht mehr benötigte Mittel
     

Überzahlung
     

Fehlbetrag
     

Die Übereinstimmung der angegebenen Beträge mit den Büchern und Belegen wird hiermit bescheinigt. Die Belege werden mindestens 5 Jahre aufbewahrt. Der überzahlte Betrag wird in den nächsten Tagen unter Angabe der Projekt-Nr. auf das Konto der Stiftung Wohnliche Stadt bei der Bremer Landesbank (BLZ 290 500 00) überwiesen

- bei Förderprojekten in Bremen: Kto.Nr. 10 70 80 20 04
- bei Förderprojekten in Bremerhaven: Kto.Nr. 10 70 80 20 13.

Der Fehlbetrag in Höhe von EURO       wurde wie folgt aufgebracht:
     
2. Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden wie folgt finanziert


EURO

a.) Stiftungsmittel (siehe oben)
     

b.)      
     

c.)      
     

d.)      
     

e.)      
     

f.)      
     

insgesamt
     

Die vorstehende Finanzierung entspricht - nicht - der Kostenkalkulation bei Antragstellung auf Fördermittel der Stiftung. Gründe für die Abweichung

     

3. Es wird bestätigt, dass

a.) die unter 2.) genannten Beträge aus den genannten Zuwendungen zweckgebunden kassenwirksam eingesetzt wurden,

b.) die geförderte Maßnahme -
- der Teil der Maßnahme, der mit Fördermitteln der Stiftung finanziert wurde, -
dem Land oder der Gemeinde nicht im Rahmen ihrer öffentlich- oder privatrechtlichen Verpflichtungen obliegt.

4. Bemerkungen

     

Dem Verwendungsnachweis sind als Anlage ein Sachbericht über das geförderte Projekt - sowie ein Foto - beigefügt.

 FORMULARDROPDOWN 
,      

Bezeichnung und Unterschrift des Zuwendungsempfängers

5. Bestätigung des fachlich zuständigen Senatssorts

Die richtige Verwendung wird anhand der vorgelegten Nachweise bestätigt.


Bremen,




Bezeichnung und Unterschrift des zuständigen Senatsressorts

